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Fotos  

Die in dem örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept verwendeten Fotos von dem 
Pfingsthochwasser 2024 wurden von der Verbandsgemeinde Hagenbach zur Verfügung gestellt. 

Alle weiteren Fotos wurden von Mitarbeiter:innen der OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co.KG 
aufgenommen. 

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt.   
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[1] Sturzflutgefahrenkarte des Landes von 11/2023  
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte 

 
[2] Hochwasser-Info-Paket, Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung in der Ver-

bandsgemeinde Hagenbach, Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeauf-
sicht Rheinland-Pfalz, 2018 (analog) 

 
[3] Starkregenkarte, Ergänzung zu [3] - Gefährdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen, Ver-

bandsgemeinde Hagenbach, Karte 5, Landesamt für Umwelt, 2018 
 
[4] Warnkarte der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz https://hochwasser.rlp.de/ 
 
[5] Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz, Online-Hand-

buch für Kommunen in Rheinland-Pfalz: Klimaschutz, Energie und Klimawandelanpassung 
in Bebauungsplänen https://klimaneutrales.rlp.de/klimaneutrales-rheinland-pfalz/handbuch 

 
[6] Zukunftsplan Wasser Rheinland-Pfalz, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und 

Mobilität, https://mkuem.rlp.de/fileadmin/14/Themen/Wasser/Dateien/Zukunftsplan_Was-
ser_Rheinland-Pfalz.pdf 

 
[7] Überschwemmungskarten des Landes für die (Wies-) Lauter, derzeit in Aufstellung, Vorlage 

bis Ende 2025 
 

3 Ziel des örtlichen Hochwasser - und Starkregenvorsorgekonzepts  

Ziel des örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes ist es, maßgeschneiderte 
Maßnahmen aus verschiedenen Handlungsbereichen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge, 
zu entwickeln, die dazu beitragen, Überflutungsschäden sowohl bei Hochwasser der Lauter als 
auch bei Starkregenereignissen wirksam zu reduzieren. 

Basis bilden die Starkregenkarte [3] und die Sturzflutgefahrenkarten [1] des Landes (vgl. Kapi-
tel 5) sowie bisherige Hochwassererfahrungen von Betroffenen und Akteuren. Das Hochwasser- 
und Starkregenvorsorgekonzept soll für die Ortsgemeinde, die Verbandsgemeindeverwaltung, die 
Verbandsgemeindewerke, die Feuerwehr und jeden Einzelnen Handlungsoptionen aufzeigen, um 
sich besser auf Überschwemmungen der Lauter und auf Überflutungen bei Starkregenereignis-
sen vorbereiten zu können.  

Dabei ist es wichtig, dass neben öffentlichen Maßnahmen auch Eigenvorsorge betrieben wird, da 
die potenziell Betroffenen hier einen wichtigen Beitrag zur Schadensminderung leisten können. 

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte
https://hochwasser.rlp.de/
https://klimaneutrales.rlp.de/klimaneutrales-rheinland-pfalz/handbuch
https://mkuem.rlp.de/fileadmin/14/Themen/Wasser/Dateien/Zukunftsplan_Wasser_Rheinland-Pfalz.pdf
https://mkuem.rlp.de/fileadmin/14/Themen/Wasser/Dateien/Zukunftsplan_Wasser_Rheinland-Pfalz.pdf


https://de.wikipedia.org/wiki/Lauter_(Rhein,_Neuburg)#/media/Datei:Pfaelzerwaldkarte_Flussgebiete_Wieslauter.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Lauter_(Rhein,_Neuburg)#/media/Datei:Pfaelzerwaldkarte_Flussgebiete_Wieslauter.png


https://www.hochwasser.rlp.de/flussgebiet/oberrhein/salmbacher-passage
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Bis zur Vorlage dieser Karten muss, zur Beurteilung der Hochwassergefährdung durch die Lauter, 
die Starkregenkarte des Landes von 2018 [3] herangezogen werden. Diese steht nicht mehr öf-
fentlich zur Verfügung, kann aber noch analog bei der Verbandsgemeindeverwaltung eingesehen 
werden.  

In Abb. 4 sind die potenziell von Lauterhochwasser betroffenen Flächen hellblau bzw. blauschraf-
fiert dargestellt. Die Art der Darstellung erlaubt jedoch keine präzise Analyse. 

 

 
Abb. 4: Starkregenkarte von 08/2018 [3] des Landes für Scheibenhardt mit Darstellung der Überschwem-
mungsgefahr an der Lauter 

Unbedingt zu beachten ist, dass in den Sturzflutgefahrenkarten [1] die Überschwemmungsgefähr-
dung durch Lauterhochwasser nicht dargestellt ist, sondern ausschließlich die Überflutungen wie 
sie durch Starkregenereignisse verursacht werden (siehe Abb. 6). 
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Das Rechenmodell, das den Karten zugrunde liegt, basiert auf einem digitalen Geländemodell 
(1 m x 1 m). In dem Modell sind Daten zur Rauigkeit des Geländes, Versickerungsbeiwerte, grö-
ßere Durchlässe sowie Häuserkanten berücksichtigt.  

Kleinere abflussbeeinflussende Strukturen, wie beispielsweise Mauern, sind jedoch nicht erfasst, 
sodass kleinräumig Abweichungen zu den tatsächlichen Abflussverhältnissen möglich sind.  

Die Sturzflutgefahrenkarten [1] verdeutlichen, welche Auswirkungen bei den drei gewählten Nie-
derschlagsszenarien zu erwarten sind, stellen aber nicht alle denkbaren Fälle dar. Es sind stets 
noch stärkere Ereignisse möglich.  

 

Abb. 6: Sturzflutgefahrenkarte [1] des Landes für Scheibenhardt für außergewöhnlichen Starkregen,  
SRI 7, 1 Std. 
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6.2 Warnung der Bevölkerung  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  
6.2-1 Aufbau eines Warnsystems (Sprachsirenen)  in allen Kom-

munen des Landkreises Germersheim zur Alarmierung der 
Bevölkerung 

in  
Umset-
zung 

KV 

6.2-2 Verlinkung  auf der Homepage zur Warnkarte  der Hochwas-
servorhersagezentrale Rheinland-Pfalz u.a. mit dem Pegel 
Salmbacher Passage 

1 VG 

6.2-3 Organisation eines Informationsaustauschs mit Frankre ich  
bei Hochwasser der Lauter 1 VG 

6.2-4 Installation eines zusätzlichen Lauterp egels  in Scheiben-
hardt nach Mündung des französischen Landbachs bei Bedarf VG 

KV = Kreisverwaltung Germersheim 
VG = Verbandsgemeinde Hagenbach 

 
Generelles Ziel ist es, die Feuerwehren und die Bevölkerung möglichst frühzeitig vor der Gefahr 
eines Hochwassers oder Starkregens zu warnen. Bei Überschwemmungsgefahr durch Lauter-
hochwasser und bei Überflutungsgefahr durch Starkregenereignisse ist die Selbsthilfe der Bevöl-
kerung Grundlage der Gefahrenabwehr und die öffentlichen Maßnahmen sollen und können die 
Selbsthilfe lediglich ergänzen (siehe auch Kapitel 1). Im Gegensatz zu Hochwasser der Lauter ist 
der genaue Ort und Zeitpunkt eines Starkregenereignisses jedoch kaum vorherzusagen. Deshalb 
treffen Sturzfluten die Betroffenen meist überraschend und machen eine frühzeitige Warnung der-
zeit noch schwierig.  

Warnung der Hochwasservorhersagezentrale vor Lauterhochwasser  

 
Abb. 7: Beispiel für Warnkarte an Pfingsten 2023 [4] der Hochwasservorhersagezentrale mit Pegeln und 
Warnregionen, rote Markierung: Scheibenhardt mit Pegel Samlbacher Passage  





https://www.hochwasserzentralen.info/meinepegel/
https://www.katwarn.de/
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warn-App-NINA/warn-app-nina_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warn-App-NINA/warn-app-nina_node.html






 Seite 19/69  
  

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Scheibenhardt  Mai 2025 

Die Trafo-Standorte der EVU sind im Alarm- und Einsatzplan Hochwasser in Plänen dargestellt. 
Danach existiert in Scheibenhardt ein Trafo, der in einem gering überflutungsgefährdeten Bereich 
liegt. Den Trägern von KRITIS-Einrichtungen wird empfohlen, die Gefährdungssituation jeder ein-
zelnen Anlage auf Grundlage der Sturzflutgefahrenkarten [1] und der Überflutungskarten für die 
(Wies-) Lauter [7] zu überprüfen (Maßnahmen 6.4-1 und 6.4-2) und bei Bedarf Objektschutzmaß-
nahmen zu ergreifen (Maßnahmen 6.4-3 und 6.4-4). Künftig muss zudem bei Neubauten von 
Stromversorgungs- und Kommunikationseinrichtungen unbedingt darauf geachtet werden, dass 
diese nicht in überflutungskritischen Bereichen errichtet werden (Maßnahmen 6.4-5 und 6.4-6). Im 
Falle notwendiger Sanierungen sollte geprüft werden, ob eine Verlegung an einen nicht überflu-
tungsgefährdeten Standort möglich ist. 

6.4.3 Wasserversorgung   
Generelles Ziel ist es, die Wasserversorgung so zu betreiben, dass während und nach einer Über-
flutung ein gesicherter Betrieb möglich ist. In Scheibenhardt werden keine öffentlichen Trinkwas-
serbrunnen und kein Wasserwerk betrieben. 

6.4.4 Abwasserentsorgung  
Die Abwasserpumpstation Scheibenhardt liegt in aufgefülltem Gelände an der Lauter unterhalb 
der Grenzbrücke. Bisher sind in diesem Bereich noch keine Überschwemmungen aufgetreten. 
Sollten die Überschwemmungskarten für die (Wies-) Lauter [7] neue Erkenntnisse liefern, müssen 
bei Bedarf Objektschutzmaßnahmen umgesetzt werden (Maßnahme 6.4-8). 
 

6.5 Schutz vor Kanalrückstau  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHME  Priorität  Zuständig  

6.5-1 Information , z.B. auf der Homepage und Einzelberatung 
der Anlieger zur korrekte n Grundstücksentwässerung  
https://www.vg-hagenbach.de/werke-und-tiefbau/uebersicht/tiefbau/ 

Dauer- 
aufgabe 

VGW 

 PRIVATE MASSNAHME    

6.5-2 
Umsetzen  einer satzungskonformen Grundstücksent-
wässerung   
https://www.vg-hagenbach.de/werke-und-tiefbau/uebersicht/satzun-
gen/allgemeine-entwaesserungssatzung-abwasserbeseiti-
gung.pdf?cid=hx7 

1 

Haus- 
eigentümer 

VGW = Verbandsgemeindewerke Hagenbach 

Ziel ist es, Kanalisationen so zu betreiben, dass sie auch bei Starkregenereignissen und Hoch-
wasser ihre bestimmungsgemäße Funktion, nämlich den Transport von behandlungsbedürftigem 
Wasser möglichst lange erfüllen.  

https://www.vg-hagenbach.de/werke-und-tiefbau/uebersicht/tiefbau/
https://www.vg-hagenbach.de/werke-und-tiefbau/uebersicht/satzungen/allgemeine-entwaesserungssatzung-abwasserbeseitigung.pdf?cid=hx7
https://www.vg-hagenbach.de/werke-und-tiefbau/uebersicht/satzungen/allgemeine-entwaesserungssatzung-abwasserbeseitigung.pdf?cid=hx7
https://www.vg-hagenbach.de/werke-und-tiefbau/uebersicht/satzungen/allgemeine-entwaesserungssatzung-abwasserbeseitigung.pdf?cid=hx7
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Abb. 11: Beispiel für überflutungsfördernde (rot) und überflutungsbeständigere Bauweise (grün) 

Eine Liste mit Literatur zur privaten Hochwasser- und Starkregenvorsorge und zum überflutungs-
resilienten Bauen ist als Anlage 2 beigefügt. 

 
6.9 Objektschutz an und in Gebäuden  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHME Priorität  Zuständig  

 

Im öffentlichen Bereich sind Gebäude und Einrichtungen 
bei Starkregenereignissen überflutungsgefährdet. Die 
Maßnahmen für Bürgerhaus, Feuerwehr und Kita sind in 
Kapitel 7.2 und für das Sportheim am Sportplatz in Kapitel 
7.1 beschrieben 

  

 PRIVATE MASSNAHME    

6.9-1 Umsetzen von Objektschutzmaßnahmen  in und an Ge-
bäuden in Abhängigkeit der individuellen Gefährdung 1 Objekt- 

eigentümer 

Gebäudebezogene Objektschutzmaßnahmen haben das Ziel, an bestehenden Gebäuden durch 
nachträglich eingebaute Schutzeinrichtungen, das Eindringen von Wasser zu verhindern oder zu-
mindest zu vermindern.  

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zu-
mutbaren verpflichtet ist, selbst geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen 
Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.  
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Bestehende, überflutungsgefährdete Gebäude müssen entweder bei Überschwemmungen durch 
die Lauter sowie bei Überflutungen bei Starkregenereignissen durch temporäre Sofortmaßnah-
men, z. B. Barrieren aus Sandsäcken, oder vorsorglich durch dauerhafte bauliche Maßnahmen 
am und im Haus geschützt werden (Maßnahme 6.9-1). Zu beachten ist, dass bei temporären Lö-
sungen die entsprechende Aufbauzeit einzuplanen ist und diese bei Starkregenereignissen meist 
nicht zur Verfügung steht. 

 
Abb. 12: Beispiel für die Sicherung eines niveaugleichen Lichtschachtes 

Tiefliegende Fenster und Türen können beispielsweise durch Schutzmauern oder Aufkantungen 
oder durch den Einbau von wasserdichten und stoßfesten Türen und Fenstern gesichert werden. 
Ebenso tragen wasserabweisende Schutzanstriche und wasserbeständige Baustoffe und Materi-
alien dazu bei, die Schäden im Überflutungsfall gering zu halten.  

 
Abb. 13: Beispiel für die Sicherung eines außenliegenden Kellerzugangs 





https://hochwassermanagement.rlp.de/unsere-themen/wie-koennen-wir-uns-vorbereiten/informationen-zur-verhaltensvorsorge
https://hochwassermanagement.rlp.de/unsere-themen/wie-koennen-wir-uns-vorbereiten/informationen-zur-verhaltensvorsorge
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Zum richtigen Verhalten bei Hochwasser (Maßnahme 6.10-2) gehört es, überfluteten Räumen 
fernzubleiben, da Stromschlaggefahr besteht und Scheiben und Türen durch den Wasserdruck 
bersten können und Wasser schwallartig in das Gebäude eindringen kann. Deshalb sollten auch 
keine Schlafzimmer im Untergeschoss liegen, da Hochwasser auch nachts kommen kann.  

Zudem sollten in überflutungsgefährdeten Räumen keine wichtigen analogen und digitalen Doku-
mente (Versicherungspolicen, Urkunden, Wertpapiere) und Gegenstände mit ideellem Wert gela-
gert werden. Kanaldeckel in privaten und öffentlichen Flächen sollten im Überflutungsfall nicht her-
ausgenommen werden (Absturzgefahr und Schmutzeintrag). 

Um Personenschäden zu vermeiden, ist es notwendig, dass die Menschen den überschwemmten 
Flächen außerhalb ihres Gebäudes fernbleiben (zu Fuß und mit dem Auto). Nach einem Hoch-
wasser ist es wichtig, die Schäden am Eigentum im Detail zu dokumentieren. Die Verbandsge-
meinde sollte auf der Homepage immer wieder mit Tipps an die Notwendigkeit richtigen Verhaltens 
erinnern (Maßnahme 6.10-1).  

 
6.11 Elementarschadenversicherung  

Nr. PRIVATE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  
6.11-1 Abschluss einer Elementarschadenversicherung  1 jeder versicherbare 

Hausbesitzer 

Jeder kann Opfer von Naturereignissen, wie Hagel, Hochwasser und Starkregen, werden. Auch 
mit der Umsetzung umfangreicher Vorsorgemaßnahmen gibt es keinen absoluten Schutz vor Ele-
mentarschäden, sodass diese im Extremfall erheblich und mitunter auch existenzbedrohend sein 
können. Um zumindest die finanziellen Folgen einer Überflutung zu begrenzen, empfiehlt das 
Land, eine risikobasierte Elementarschadenversicherung abzuschließen (Maßnahme 6.11-1).  

Ein Ausgleich von Schäden durch den Staat erfolgt nicht, wenn das geschädigte Anwesen versi-
cherbar gewesen wäre.  
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Maßnahmen bei  Starkregenabfluss aus dem Bienwald zur Lauter  
Neben den übergeordneten Maßnahmen zur Risikokommunikation (6.1), zur Warnung (6.2) und 
Stärkung der Gefahrenabwehr (6.3), zur Sicherung kritischer Infrastruktur (6.4), zu richtigem Ver-
halten (6.10) und zur Elementarschadenversicherung (6.11) sollten folgende Maßnahmen umge-
setzt werden: 

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  
7.1-1 Initiierung von Gesprächsrunden mit dem Forst  zur Um-

setzung einer retentionsorientierten Waldbewirtschaftung 1 OG 

7.1-2 Umsetzen einer retentionsorientierten Waldbewirtschaf-
tung  im Einzugsgebiet der Abflusswege 1 Forst 

7.1-3 Erstellen eines Unterhaltungsplans  für die bestehenden 
und künftigen Entwässerungseinrichtungen entlang der 
L 545 und oberhalb des Sportplatzes 

1 OG bzw. 
Träger 

7.1-4 Umsetzen des v.g. Unterhaltungsplans Dauer- 
aufgabe 

OG bzw. 
Träger 

7.1-5 Objektschutz  am überflutungsgefährdeten Sportheim 1 Sportverein 
7.1-6 Vergrößerung des Durchlasses unter der L 545 westlich 

der Ortslage, westlich des Fahrwegs 2 OG 

7.1-7 Verwallung entlang der Westseite des Sportplatz es, Ver-
größerung des L 545-Durchlasses und Herstellen eines Gra-
bens bis zur Lauter 

2 OG 

7.1-8 Vertiefen des Grabens oberhalb des Sportplatzes mit Ge-
fälle nach Westen 2 OG 

7.1-9 Nachprofilieren des bestehenden Grabens von der L 545     
am Ortsrand zur Lauter 2 OG 

 Freihalten von Notabflusswegen im Tiefpunkt der Haupt-
straße (siehe Maßnahme 7.5-2)   

 PRIVATE MASSNAHME    
7.1-10 Objektschutz  an bestehenden, überflutungsgefährdeten 

Gebäuden an der Maxstraße und im Tiefpunkt der Haupt-
straße und Bauvorsorge bei Umbauten und Sanierung 

1 Betroffene 

OG = Ortsgemeinde Scheibenhardt 

Defizitanalyse, Handlungsbedarf und Maßnahmen  
Nordwestlich von Scheibenhardt kommt es bei entsprechenden Niederschlagsereignissen im  
Bienwald zur Abflussbildung (siehe Abb. 15). Der Bienwald übernimmt normalerweise eine wich-
tige Pufferfunktion und wirkt wie ein natürlicher Schwamm. Im Winterhalbjahr sowie nach anhal-
tenden Regenereignissen ist der Waldboden wassergesättigt und die natürlichen Speicher, insbe-
sondere Bodenporen und Mulden, sind gefüllt. Im Sommerhalbjahr trocknet der Bienwald mitsamt 
seinen Speicherstrukturen in der Regel wieder aus.  

Treffen Starkregenereignisse allerdings auf gesättigte Böden, kommt es auch aus dem Bienwald 
heraus zu oberflächigem Wasserabfluss. Ursprünglich floss das Wasser aus dem Bienwald in einer 
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Geländesenke parallel zum Hasenweg zur Lauter. Heute befinden sich unter anderem die Sport-
plätze im ehemaligen natürlichen Abflussbereich. 

   
Abb. 15: Abflusswege aus dem Bienwald zur L 545 mit Einzugsgebiet (rot), Sturzflutgefahrenkarte [1] für 
außergewöhnlichen Starkregen, SRI 7; 1 Std. 

Um das Wasser frühzeitig umzuleiten, wird es westlich der Ortslage über Straßengräben und zwei 
Straßendurchlässe unter der L 545 in die Lauteraue geführt. Zudem nimmt ein Graben oberhalb 
der Sportplätze breitflächigen Zufluss aus dem Bienwald auf, um ihn nach Osten abzuführen.  

Bei stärkeren Regenereignissen stoßen diese Einrichtungen jedoch an ihre Grenzen und es kommt 
zu unkontrolliertem Abfluss über die Sportplätze, die L 545 und die Maxstraße bis in den Tiefpunkt 
der Hauptstraße und in Richtung Hasenweg (vgl. Abb. 16).  

Das Sportheim an der Maxstraße liegt im überflutungsgefährdeten Bereich und aufgrund tieflie-
gender Fenster und einem außenliegenden Kellerabgang (s. Abb. 9) besteht ein erhöhtes Über-
flutungsrisiko. Ebenso sind die privaten Gebäude entlang der Maxstraße und im Tiefpunkt der 
Hauptstraße betroffen. Sowohl der Sportverein als auch die betroffenen Hauseigentümer sollten 
geeignete Objektschutzmaßnahmen umsetzen (Maßnahmen 7.1-5 und 7.1-10). 

Um das Überflutungsproblem grundlegend anzugehen, wird zudem empfohlen, den Wasserrück-
halt im Bienwald gezielt zu verbessern (Maßnahme 7.1-2). Dazu zählen unter anderem Maßnah-
men wie das dauerhafte Bedecken des Waldbodens, das Einbringen natürlicher Abflusshinder-
nisse (z.B. Baumstammbarrieren) in vorhandene Gräben und Fließwege, die Querentwässerung 
von Forstwegen sowie die Anlage zusätzlicher Kleinrückhalte entlang von Wegen und in der Flä-
che. Auch der Rückbau nicht zwingend benötigter Wege trägt zur Erhöhung der Rückhaltekapazi-
tät bei.  
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Zur strukturellen Umsetzung wird empfohlen, auf Ebene der Verbandsgemeinde Gesprächsrunden 
mit dem Forst zu etablieren, um die retentionsorientierte Waldbewirtschaftung weiter auszubauen 
(Maßnahme 7.1-1). 

Zur weiteren Entlastung der überflutungsgefährdeten Bereiche sollten die bestehenden Entwäs-
serungseinrichtungen ergänzt und leistungsfähiger umgestaltet werden. Grundsätzliches Ziel ist 
es, aus dem Bienwald abfließendes Oberflächenwasser noch konsequenter als bisher noch ober-
halb der Ortslage direkt zur Lauter abzuleiten. Die empfohlenen Maßnahmen (7.1-7 bis 7.1-9) sind 
in Abb. 16 sowie in Anlage 1 dargestellt.  

 
Abb. 16: Überflutungsgefährdung im Westen von Scheibenhardt bei extremen Starkregen, Sturzflutgefah-
renkarte [1], SRI 10, 4 Std. und vorgeschlagene Maßnahmen (rot) 

Für alle bestehenden und künftigen Entwässerungseinrichtungen sollte ein Unterhaltungsplan auf-
gestellt und die Unterhaltung zu intensiviert werden (Maßnahmen 7.1-3 und 7.1-4). 
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Abb. 19: Abfangegraben nördlich der Randbebauung Eichenweg, 2020 

Allerding kann der Graben, auch bei guter Unterhaltung, nicht immer das zufließende Wasser voll-
ständig aufnehmen und sowohl für die berg- als auch talseitigen Bebauung im Eichenweg und in 
der oberen Maxstraße besteht Überflutungsgefahr. Bisher ist ein solches Ereignis noch nicht ein-
getreten, wenngleich es schon vereinzelt zu Überflutungsschäden kam. 

Laut Abb. 18 fließt Wasser vom Eichenweg zwischen den Gebäuden nach Süden zur Waldstraße 
und zum Hasenweg.  

  
Abb. 20: Überflutungsgefährdung der Kita, der Feuerwehr und des Bürgerhauses bei extremen Starkregen, 
Sturzflutgefahrenkarte [1], SRI 10, 4 Std. 

Besonders groß ist das Überflutungsrisiko in Bereichen, die in Abb. 20 pinkfarben dargestellt sind. 
Allen Überflutungsgefährdeten in dem Gebiet wird die Umsetzung von geeigneten Schutzmaßnah-
men zur Verhinderung von Wassereintritt in die Gebäude empfohlen (Maßnahmen 7.2-7).  
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Besonderes Augenmerk bedarf der Bereich Feuerwehr, Kita und Bürgerhaus, der gemäß Sturz-
flutgefahrenkarte bei außergewöhnlichen Starkregen überflutungsgefährdet und bei extremen 
Starkregen (s. Abb. 20) stark überflutungsgefährdet ist.  

 

 
Abb. 21: Feuerwehrgebäude und Bürgerhaus im überflutungsgefährdeten Bereich 

 
Abb. 22: Feuerwehr (links), Kita (rechts) und Bürgerhaus im überflutungsgefährdeten Bereich 

Bisher sind in diesem Bereich zwar noch keine Schäden aufgetreten, dennoch sind diese nicht 
auszuschließen.  
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Entsprechend muss das Feuerwehrgebäude so ausgestattet und im Bedarfsfall geschützt werden, 
dass die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr jederzeit gewährleistet ist (Maßnahme 7.2-5). 

Die Kindertagesstätte ist unterkellert und auf der besonders hochwassergefährdeten Seite befin-
den sich Lichtschächte, die ein Eindringen von Wasser begünstigen. Dem Träger wird empfohlen, 
an den Lichtschächten sowie an weiteren tiefliegenden Fenstern und Türen geeignete Objekt-
schutzmaßnahmen umzusetzen (Maßnahme 7.2-5). 

Das Bürgerhaus ist vermutlich nicht unterkellert, wodurch die Überflutungsgefahr als gering einzu-
schätzen ist. Dennoch sollte geprüft werden, ob vorsorglich Objektschutzmaßnahmen erforderlich 
sind (Maßnahme 7.2-5). 

Der gesamte Bereich mit den drei genannten Gebäuden sollte in den Alarm- und Einsatzplan 
Hochwasser aufgenommen werden (Maßnahme 6.4-7, vgl. Kapitel 6.4.1). Für die Kindertages-
stätte und das Bürgerhaus sind bei Bedarf Evakuierungspläne zu erstellen (Maßnahme 7.2-6). 

.
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7.4). Bei höheren Außengebietszuflüssen ist allerdings davon auszugehen, dass die Sockelmauer 
überströmt wird, was aber bisher noch nicht beobachtet wurde.  

 
Abb. 23: Abzweig des Hasenwegs von der Maxstraße mit Sockelmauer als Abflusshindernis für wilden  
Außengebietszufluss 

   
Abb. 24: Überflutungsgefährdung im Bereich Hasenweg (gelb) bei außergewöhnlichen Starkregen, Sturz-
flutgefahrenkarte [1], SRI 7, 1 Std. 
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Zur Hauptstraße bzw. zum Jakobsweg hin ist die ehemalige Grabentrasse dicht bebaut und die 
Modellrechnung geht davon aus, dass sich zufließendes Wasser hier zunächst aufstaut, dann aber 
über die Hauptstraße und einen abschüssigen Hof in den Tiefpunkt des Mühlwegs abfließt (siehe 
Abb. 27). 

  
 
Abb. 25: Einmündung der alten Grabentrasse parallel zum Hasenweg auf 
die Hauptstraße 

 

 

 

 

 

 
Abb. 26: Abflussweg unterhalb der Hauptstraße 
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potenzielle Risiko hingewiesen werden (Maßnahme 7.3-1). Wie schon im Hasenweg, sollten an 
der bestehenden Bebauung in den überflutungsgefährdeten Bereichen Objektschutzmaßnahmen 
umgesetzt werden (Maßnahme 7.3-5).  

Darüber hinaus wäre es, trotz der dichten Bebauung, wünschenswert, wenn zwischen dem Tief-
punkt des Mühlwegs und der Lauteraue ein Notabflussweg freigeräumt oder freigehalten werden 
könnte. Soweit es die Grundstücksverhältnisse zulassen, sollte vorsorglich eine entsprechende 
Trasse im Bebauungsplan gesichert werden (Maßnahme 7.3-2).  

Sicherheitshalber sollten alle Neu- und Anbauten im Geltungsbereich des Bebauungsplans aus-
schließlich überflutungsresilient errichtet und genutzt werden (Maßnahme 7.3-6). Entsprechende 
Hinweise sollten in den Bebauungsplan aufgenommen werden (Maßnahmen 7.3-3 und 7.4-3).  

Ebenso sollten die Nutzungen zwischen der Bebauung und der Lauter, die außerhalb der direkten 
Überschwemmungsgefährdung durch Lauterhochwasser liegen, überflutungsresilient sein (Maß-
nahme 7.3-7). 

Die Anforderungen an das Bebauungsplanverfahren im überschwemmungsgefährdeten Bereich 
der Lauter sind in Kapitel 7.5 ausführlich dargestellt. 
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Abb. 
28: Überflutungsgefährdung im Bereich Maxstraße und Hauptstraße bei extremen Starkregen, Sturzflutge-
fahrenkarte [1], SRI 10, 4 Std. 

Die Maxstraße ist niveaugleich ausgebaut und bei höheren Abflüssen auf der Straße breitet sich 
das Wasser über die Querneigung auf tiefliegende Grundstücke aus und dringt im Extremfall in 
Gebäude mit tiefliegenden Gebäudeöffnungen ein. Betroffen ist insbesondere Bebauung in der 
zweiten Reihe, die häufiger tiefer liegt als die Straße. Allen Überflutungsgefährdeten in der 
Maxstraße wird das Umsetzen von geeigneten Objektschutzmaßnahmen empfohlen (Maßnahme 
7.4-1). 
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Abb. 29: Beispiele für potenziell überflutungsgefährdete Bebauung in der Maxstraße 

 
Niederschlagswasser von der Maxstraße sowie der Zufluss aus den höher gelegenen Abschnitten 
der Hauptstraße fließen in Richtung des Tiefpunkts der Hauptstraße in Grenznähe ab. Wasser 
sammelt sich im Tiefpunkt der Hauptstraße, der zudem von Überschwemmungen der Lauter (siehe 
Kapitel 7.5) betroffen ist.  
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Abb. 30: Abflusswege (blaue Pfeile) auf Maxstraße und Hauptstraße zum Tiefpunkt der Hauptstraße in 
Grenznähe 
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Abb. 31: Hauptstraße in Richtung Grenze 

Allen Überflutungsgefährdeten in der Hauptstraße wird ebenfalls das Umsetzen von geeigneten 
Objektschutzmaßnahmen empfohlen (Maßnahme 7.4-1). 
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befindlichen Überschwemmungskarten für die (Wies-) Lauter [7] geschlossen werden, die zum 
Jahresende 2025 erwartet werden. 

Bis dahin muss für die Defizitanalyse unter anderem die Starkregenkarte von 2018 [3] herangezo-
gen werden (vgl. Abb. 33). Diese verdeutlicht, dass die Lauter bereits oberhalb von Scheibenhardt 
über die Ufer tritt. Das Hochwasser strömt anschließend durch eine ausgeprägte Geländemulde 
ab, welche den Tiefpunkt der Hauptstraße quert und östlich der Straße zwischen dem Bebauungs-
rand des Mühlwegs und auf der Lauter weiterführt. Beim Pfingsthochwasser 2024 kam es westlich 
der Hauptstraße auf deutscher Seite zu einer großflächigen Überschwemmung. Das Hochwasser 
breitete sich zwar bis in den Tiefpunkt der Hauptstraße aus, eine Überflutung der Fahrbahn selbst 
trat jedoch nicht ein. Die Talaue östlich der Hauptstraße blieb hochwasserfrei. 

 

 
Abb. 32: Überflutete Lauteraue westlich der Hauptstraße an Pfingsten 2024, Luftbild: Lindner/FFW Hagen-
bach https://www.rheinpfalz.de/lokal/kreis-germersheim_artikel,-hochwasser-an-der-lauter-noch-mal-gl%C3%BCck-
gehabt-_arid,5649355.html 
































